
len anderen Verfahren in Zivil-, Familien- oder Ar
beitsrechtssachen sind in den Klagen A. zur ange
strebten Entscheidung zu formulieren und zu be
gründen (§ 12 Abs. 1 Ziff. 2 ZPO). Die /» Prozeß
parteien können in der ? mündlichen Verhandlung 

4 weitere, auch von den bisherigen A. abweichende A.
stellen (§47 Abs. 1 ZPO). Mit ihren A. bestimmen 
sie Ziel und Grenzen des Verfahrens. Das Gericht ist 
an diese gebunden; es darf nur über das entscheiden, 
was Gegenstand von A. war. Besondere strafprozes
suale Verfahren, die auf A. des Staatsanwalts einge
leitet werden, sind das / beschleunigte Verfahren, 
der Erlaß eines / gerichtlichen Strafbefehls, das 
Verfahren bei selbständigen Einziehungen (§281 
StPO) und die Hauptverhandlung gegen Flüchtige 
und Abwesende (§ 263 StPO). Gegen eine / polizei
liche Strafverfügung kann der davon Betroffene A. 
auf gerichtliche Entscheidung stellen. In allen ande
ren Strafsachen enthält die Anklageschrift An
klage) den A., das Hauptverfahren zu eröffnen 
(§ 155 Abs. 1 StPO). Während der gerichtlichen Ver
fahren können die Beteiligten A. auf prozeßleitende 
Maßnahmen und Entscheidungen stellen (z.B. A. 
auf / Ablehnung und Ausschließung von Richtern 
und Schöffen, auf / Befreiung von den Folgen einer 
Fristversäumnis, Beweisa.). Durch A. können Vor
stellungen zur abschließenden Entscheidung des Ge
richts - in Strafsachen innerhalb der / Plädoyers - 
vorgebracht werden. A. bilden auch die Grundlage 
für Entscheidungen des Gerichts über strafprozes
suale Sicherungsmaßnahmen (A. auf Erlaß eines / 
Haftbefehls, A. auf richterliche Bestätigung von / 
Beschlagnahmen und / Durchsuchungen), auf Ein
leitung der / Vollstreckung und für Entscheidungen 
bei der Verwirklichung von / Maßnahmen der straf
rechtlichen Verantwortlichkeit (z.B. A. auf Erlaß 
des Restes der Bewährungszeit gemäß § 342 Abs. 6, 
§ 350 Abs. 3 StPO, A. auf Vollzug einer angedrohten 
Freiheitsstrafe, / Widerruf). Gerichtliche A. kön
nen innerhalb der Verhandlung mündlich gestellt 
werden, im übrigen bedürfen sie der Schriftform. 
Über A. auf Aufteilung des Nachlasses entscheidet 
das / Staatliche Notariat (§ 34 Notariatsgesetz). 
Unter dem Begriff A. wird teilweise auch die einsei
tige, auf den Abschluß eines / Vertrages gerichtete 
Erklärung eines Partners verstanden Angebot 
und Annahme).
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übergeordneten Organs bei Anträgen gegen den Be
triebsleiter; der Staatsanwalt des Kreises; die Be
triebsgewerkschaftsleitung bei Ansprüchen der / 
Kasse der gegenseitigen Hilfe auf Darlehnsrückzah
lungen. A. wegen Verfehlungen kann von einem ge
schädigten Bürger, einem Arbeitskollektiv, einer 
Hausgemeinschaft oder einem anderen Geschädig
ten gestellt werden. Wegen Verletzung der Schul
pflicht kann der Direktor der Schule in Übereinstim
mung mit dem Elternbeirat bzw. der Direktor der 
Einrichtung der Berufsbildung A. stellen. A. wegen 
einfacher zivilrechtlicher Streitigkeiten können ein 
oder mehrere Bürger stellen, bei Streitigkeiten, die 
sich im Zusammenleben der Bürger in der Haus- und 
Wohngemeinschaft ergeben, auch / Hausgemein
schaftsleitungen. Bei einfachen zivilrechtlichen 
Streitigkeiten zwischen Betrieb und Betriebsangehö
rigen kann Antrag für den Betrieb der Betriebsleiter 
oder ein von ihm Beauftragter stellen. Bürger kön
nen ihren A. mündlich oder schriftlich Vorbringen, 
alle anderen Antragsteller müssen ihn schriftlich for
mulieren. Ein A. hat vor allem zu enthalten: Namen 
und Anschrift von ? Antragsteller und Antragsgeg
ner bzw. beschuldigtem Bürger; Alter und Beruf des 
Antragstellers und - soweit bekannt - auch des An
tragsgegners bzw. des beschuldigten Bürgers; die ge
naue Bezeichnung des Anspruchs bzw. der Rechts
verletzung, eine zusammengefaßte Darstellung des 
Sachverhalts und der vorliegenden / Beweismittel. 
/ Übergabeentscheidung

Antrag auf Schiedskommissionsberatung - Inan
spruchnahme der gesetzlich geregelten Möglichkeit, 
bei einfachen zivilrechtlichen und anderen Rechts
streitigkeiten, / Verfehlungen und / Schulpflicht
verletzungen eine Beratung und Entscheidung der / 
Schiedskommission herbeizuführen. A. wegen einfa
cher zivilrechtlicher und anderer Rechts Streitigkeiten 
können ein oder mehrere Bürger stellen, bei Streitig
keiten, die sich im Zusammenleben der Bürger in der 
Haus- und Wohngemeinschaft ergeben, auch / 
Hausgemeinschaftsleitungen. Selbständige Hand
werker und Gewerbetreibende sind Betriebe im Sin
ne des § 11 Abs. 2 ZGB und demzufolge nur antrags
berechtigt, wenn die zivilrechtliche Streitigkeit nicht 
mit ihrem Gewerbebetrieb zusammenhängt. Der 
Antrag eines Jugendlichen kann nur vom / Erzie
hungsberechtigten oder von einem anderen / ge
setzlichen Vertreter gestellt werden. Für eine Pro
duktionsgenossenschaft sind nur der Vorstand oder 
der Vorsitzende antragsberechtigt, und ein A. ist nur 
möglich, wenn es um Rechtsstreitigkeiten zwischen 
der Genossenschaft und einem oder mehreren ihrer 
Mitglieder geht. A. wegen Verfehlungen kann von ei
nem geschädigten Bürger, einem Arbeitskollektiv, 
einer Hausgemeinschaft oder einem anderen Ge
schädigten gestellt werden. Wegen Verletzung der 
Schulpflicht kann der Direktor der Schule in Über
einstimmung mit dem Elternbeirat bzw. der Direk
tor der Einrichtung der Berufsbildung A. stellen.

Antrag auf Konfliktkommissionsberatung - Inan
spruchnahme der gesetzlich geregelten Möglichkeit, 
bei Arbeitsstreitfällen, / Verfehlungen, Z Schul
pflichtverletzungen und einfachen zivilrechtlichen 
Streitigkeiten eine Beratung und Entscheidung der 
/ Konfliktkommission herbeizuführen. Bei Arbeits
streitfällen sind antragsberechtigt: jeder Betriebsan
gehörige in eigener Angelegenheit oder ein Betriebs
angehöriger im Auftrag seiner Kollegen, wenn sein 
Antrag mit dem des Kollektivs übereinstimmt; ehe
malige Betriebsangehörige, soweit es sich um An
sprüche aus einem früheren Arbeitsrechtsverhältnis 
mit dem Betrieb handelt; die Erziehungsberechtig
ten jugendlicher Betriebsangehöriger; der Betriebs
leiter oder ein von ihm Beauftragter; der Leiter des
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